
1. Der Kunde wird darauf aufmerksam gemacht, dass aussen an der Karosserie angebrachte  
Teile wie z.B. Antennen, Rückspiegel, Scheibenwischer, Zierleisten, Spoiler, Transportaufbauten 
und ähnliche vorstehende Teile sowie nicht original montierte Teile und Folierungen beim  
automatischen und manuellen Waschen gefährdet sind. 

2. Eine Haftung für die Beschädigung der aussen an der Karosserie angebrachten Teile sowie  
für dadurch verursachte Lack- und Schrammschäden und eine Haftung für die Beschädigung 
nicht original montierter Teile und Folierungen bleibt ausgeschlossen; es sei denn, dass den  
Waschanlagenunternehmer eine Haftung aus grobem Verschulden trifft. 

3. Ausgeschlossen ist die Haftung auch für Schäden, die durch Nichtbeachtung deutlich  
angebrachter unmissverständlicher Einfahrts- und Benutzungsanweisungen verursacht wurden; 
es sei denn, dass den Waschanlagenunternehmer eine Haftung aus grobem Verschulden trifft. 

4. Voraussetzung für eine Haftung ist jedenfalls eine sofortige Schadenmeldung vor dem  
Verlassen des Betriebsgrundstückes. 

5. Auch im Haftungsfall ist die Schadenersatzpflicht auf den Sachschaden am Fahrzeug 
beschränkt.

Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Wohlen, im März 2024 

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDEN
HAFTUNGSAUSSCHLUSS:


